
          

Satzung  

über die Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK)  

im Gebiet des Rheinlandes durch den Landschaftsverband Rheinland  

 

vom 08.04.2014  

 

 

 

 

Die Landschaftsversammlung des Landschaftsverbandes Rheinland hat am 08.04.2014 

aufgrund §§ 6 und 7 der Landschaftsverbandsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 

(LVerbO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 657), 

zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 23. Oktober 2012 (GV. NRW. S. 474) 

folgende Satzung beschlossen:  

 

 

§ 1 

 

Den Trägern von Einrichtungen, deren geförderte Einrichtung sich im räumlichen Zustän-

digkeitsbereich des Landschaftsverbandes Rheinland befindet und die die Voraussetzun-

gen der Richtlinien des Landschaftsverbandes Rheinland „Förderung der Inklusion in Kin-

dertageseinrichtungen (FInK)“ in der jeweils gültigen Fassung erfüllen, wird als freiwillige 

Leistung des Landschaftsverbandes Rheinland eine inklusive LVR-Kindpauschale gemäß 

dieser Richtlinien gewährt.  

 

 

§ 2  

 

Die Förderung soll die inklusive Bildung, Erziehung und Betreuung in Kindertageseinrich-

tungen ermöglichen, stärken und weiterentwickeln.  

 
 

§ 3  

 

Unter den Voraussetzungen der Richtlinien über die Förderung der Inklusion in Kinderta-

geseinrichtungen (FInK) wird die inklusive LVR-Kindpauschale in Höhe von 5.000 € je 

Kind mit (drohender) Behinderung als zweckgebundener Festbetrag für ein Kindergarten-

jahr gewährt.  

 

Antragsverfahren, Zuwendungsvoraussetzungen und Nachweis und Prüfung der Verwen-

dung der inklusiven LVR-Kindpauschale bestimmen sich nach den jeweils gültigen Richtli-

nien zur „Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen (FInK)“.  

 

 

§ 4  

 

Nicht zweckentsprechend verwendete inklusive LVR-Kindpauschalen werden gemäß der 

Richtlinien zur Förderung der Inklusion in Kindertageseinrichtungen von den Trägern der 

geförderten Einrichtungen zurückgefordert.  
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§ 5  

 

Der Landschaftsverband Rheinland gewährt die Fördermittel freiwillig im Rahmen verfüg-

barer Haushaltsmittel für das jeweilige Kindergartenjahr. Der Landschaftsverband Rhein-

land entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemäßem Ermessen, insbesondere unter Wah-

rung des Gleichheitsgrundsatzes über die Förderung.  

 

 

§ 6  

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Gesetz- und Verordnungs-

blatt NRW in Kraft. 

 

 

 

 

Köln, 08. April 2014 

 

 

 

 

P r o f.   D r.   W i l h e l m         L u b e k  

 

    Vorsitzender der                                                     Direktorin des 

Landschaftsversammlung           Landschaftsverbandes Rheinland 

         Rheinland                                    als Schriftführerin der Landschaftsversammlung 


